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V

Immobilien unterliegen keiner eigenständigen Besteuerung; vielmehr knüpft die 
Besteuerung an unterschiedliche Vorgänge bzw. Zustände im Zusammenhang mit 
Immobilien an, wie beispielsweise die entgeltliche bzw. unentgeltliche Übertragung oder 
die Eigen- oder Fremdnutzung.

Um eine rationale Entscheidung für den Erwerb, die Nutzung bzw. die Veräußerung 
einer Immobilie treffen zu können, ist die genaue Kenntnis aller Steuern, die auf 
Immobilien lasten oder mit ihrem Verkehr verbunden sind, erforderlich („Immobilien-
besteuerung“). Allerdings ist das deutsche Steuerrecht äußerst zersplittert, kompliziert 
und unterliegt einer hohen Änderungsgeschwindigkeit.

Dieser Umstand gibt Veranlassung, die Grundzüge der die Besteuerung von 
Immobilien regelnden Rechtsnormen geschlossen in einem einführenden Informations-
werk darzustellen. Das hier nunmehr in der 3. Auflage vorliegende Buch will keinen 
Kommentar zu einzelnen die Immobilienbesteuerung ausmachenden Gesetzen ersetzen, 
sondern demjenigen, der sich mit steuerlichen Fragen zu Immobilien beschäftigt, einen 
aktuellen, fundierten Gesamtüberblick verschaffen. Die Darstellung verzichtet dement-
sprechend auf vertiefende Auseinandersetzungen und kritische Diskussionen. Da sich die 
Grundkonzeption des Werkes bewährt hat, konnte die gewählte Gliederung beibehalten 
werden.

Seit Veröffentlichung der 2. Auflage im Jahr 2015 sind zahlreiche Steuergesetze, 
finanzgerichtliche Urteile sowie Verlautbarungen der Finanzverwaltungen ergangen, die 
Auswirkungen auf die Immobilienbesteuerung haben. Diese wurden vor dem Hinter-
grund einer einführenden Darstellung in der Neuauflage berücksichtigt. Hierbei ist 
insbesondere auch die Ende 2019 verabschiedete Grundsteuerreform zu nennen. Der 
Abschnitt „Finanzierung der Immobilie“ wurde aufgrund der großen Praxisrelevanz 
erweitert. Rechtsstand ist der 01.01.2020.

Bedanken möchte ich mich bei meinen Kollegen Herrn Ingo Banzhaf, WP/StB und 
insbesondere Herrn Dr. Martin Ribbrock, RA für ihre kritische Durchsicht und die 
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anregenden Diskussionen zu einzelnen Themen, sowie bei meiner bewährten Assistenz 
Frau Jennifer Kulik, für die Unterstützung bei der Anfertigung des Manuskriptes.

Für Hinweise und Anregungen bin ich dankbar (juergenlindauer@web.de).

Darmstadt  
im Januar 2020

Jürgen Lindauer
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1.1  Einleitung

Der Begriff der Immobilie entstammt nicht dem Steuerrecht und hat daher auch keine 
steuerspezifische Bedeutung. Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter 
„Immobilie“ ein Grundstück ohne oder sofern eine Bebauung gegeben ist mit einem oder 
mehreren darauf befindlichen Gebäuden sowie deren Zubehör. Gemeinhin werden auch 
Gebäude unabhängig von einem Grundstück als „Immobilie“ bezeichnet.

Das Wort „Immobilie“ leitet sich aus dem Lateinischen immobilis ab, was unbeweg-
lich heißt. Als Immobilie kann somit jede unbewegliche Sache bezeichnet werden.1 
Wird im Folgenden von Immobilie gesprochen, so ist dabei stets das mit einem Gebäude 
bebaute Grundstück gemeint.

Mit Ausnahme der Grundsteuer, die an das Eigentum anknüpft, unterliegen Immobilien 
grundsätzlich keiner eigenständigen Besteuerung. Vielmehr knüpft die Besteuerung an unter-
schiedliche Vorgänge bzw. Zustände im Zusammenhang mit Immobilien wie die entgeltliche 
oder unentgeltliche Übertragung (Kauf/Verkauf, Schenkung, Erbvorgang), die Eigen- oder 
Fremdnutzung für betriebliche Zwecke oder Wohnzwecke an. Im Rahmen dessen werden an 
unterschiedliche immobilienbezogene Tatbestände steuerliche Rechtsfolgen geknüpft.

Voraussetzung für eine rationale Entscheidung für den Erwerb, die Nutzung bzw. 
die Veräußerung von Immobilien ist die genaue Kenntnis der Steuerbelastung. Die 
Ermittlung der Steuerbelastung ist jedoch erschwert, da das deutsche Steuerrecht keine 
eigenständige Immobilienbesteuerung kennt, sondern es sich um ein Vielsteuersystem2 

Allgemeiner Teil 1

1Eine Ausnahme hiervon stellen in das jeweilige Register eingetragene Schiffe und Luftfahrzeuge 
dar, die im Rahmen des § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG ebenfalls als unbewegliches Vermögen behandelt 
werden; zu Luftfahrzeugen vgl. BFH v. 02.05.2000, DStR 2000, S. 1433.
2Tipke/Lang: Steuerrecht, 23. A., 2018, § 7, Rn. 17.

https://doi.org/10.1007/978-3-658-29333-8_1
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-29333-8_1&domain=pdf


2 1 Allgemeiner Teil

handelt. Relevant sind im Wesentlichen die auf der folgenden Seite genannten Steuer-
arten, auf die im Einzelnen eingegangen wird. Daher stellt die steuerliche Behandlung 
von Immobilien ein komplexes, steuerartenübergreifendes Themengebiet dar.

Die vorliegende Abhandlung gliedert sich in einen Allgemeinen Teil (§ 1) und einen 
Besonderen Teil (§ 2). Während im Allgemeinen Teil übergreifende Themen behandelt 
werden, wird im Besonderen Teil vertiefend auf immobilienspezifische Steuerfragen 
unterschiedlicher Formen des Investments in Immobilien eingegangen.

Im Allgemeinen Teil erfolgt zunächst in Abschn. 1.2, dem Immobilienzyklus folgend, 
eine kurze Übersicht über die Besteuerung des Erwerbsvorgangs, der Nutzung und der 
Veräußerung („Besteuerungsphasen“) von Immobilien. Jede dieser Phasen löst eigene 
steuerliche Rechtsfolgen aus. Hierbei ist zwischen den unterschiedlichen Steuerarten 
zu differenzieren, die möglicherweise ausgelöst werden können. Anfallen können (s. 
Abb. 1.1) Ertragsteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer), Sub-
stanzsteuern (Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer3, Grundsteuern) sowie Verkehrsteuern 
(Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer).4

Im Hinblick auf die Besteuerung der Nutzung kann zwischen der Eigennutzung für 
betriebliche oder für Wohnzwecke und der Fremdnutzung für betriebliche- oder Wohn-
zwecke differenziert werden.5

Für die steuerrechtliche Beurteilung kommt es u. a. darauf an, ob sich die 
Immobilie, determiniert durch die erzielte Einkunftsart, im Betriebs- oder Privatver-
mögen befindet. So kann eine Immobilie bspw. steuerliches Betriebsvermögen mit der 
Rechtsfolge darstellen, dass unabhängig von der Haltedauer die entgeltliche Veräuße-
rung immer auch im Rahmen der Besteuerung des Ertrags (ESt, KSt, GewSt) zu berück-
sichtigen ist. Die Frage der Zuordnung zum Betriebs- bzw. Privatvermögen wird im 
nachfolgenden Abschn. 1.2.2 erörtert.

Bei Erwerb einer Immobilie spielt deren Finanzierung und insbesondere die steuer-
liche Abzugsfähigkeit der Finanzierungskosten eine wesentliche Rolle. Hierauf wird 
übergreifend kurz in Abschn. 1.3 eingegangen.

Auch ist es erforderlich das Grundstück aus steuerlicher Sicht zu definieren bzw. 
atomisieren und gegenüber anderen Grundstücksbestandteilen, wie z. B. Betriebsvor-
richtungen, Außenanlagen, Scheinbestandteilen, etc. abzugrenzen. Liegen selbständige 
Wirtschaftsgüter vor, ergeben sich für diese ggf. unterschiedliche AfA-Methoden. Auch 
knüpft das Steuerrecht an unterschiedliche Gebäudebestandteile wie z. B. Wohnun-
gen, Arbeitszimmer, Ein- oder Mehrfamilienhäuser an, die es zu definieren gilt. Daher 
erfolgt im Abschn. 1.4 eine Abgrenzung der unterschiedlichen Grundstücksbestandteile 
(Abb. 1.1).

3Nachfolgend Erbschaftsteuer.
4Vgl. die traditionelle betriebswirtschaftliche Gruppierung der Steuerarten, Rose/Watrin: Ertrag-
steuern, 21. A., 2017, S. 24.
5R 4.2 Abs. 4 EStR 2012.
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Darüber hinaus ist von entscheidender Bedeutung wem die Immobilie steuerrechtlich 
zuzurechnen ist. Das Steuerrecht geht bei dieser Frage nicht vom zivilrechtlichen, son-
dern vom wirtschaftlichen Eigentum i. S. d. § 39 AO aus. Ein Auseinanderfallen von 
zivilrechtlichem und wirtschaftlichem Eigentum kann sich insbesondere durch Nutzungs-
überlassungen (Miet- und Leasingverträge) ergeben. Gleiche Fragestellung kann z. B. 
bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden, Mietereinbauten bzw. -umbauten oder der 
Einräumung von Nießbrauchs- oder Erbbaurechten auftreten. Die Zurechnungsfrage ist 
daher zu beleuchten (Abschn. 1.5).

Für Immobilien existiert im Steuerrecht kein einheitlicher Bewertungsmaßstab. So folgt 
die Einkommensteuer weitestgehend den handelsrechtlichen  Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten. Für Zwecke der Erbschaftsteuer, der Grundsteuer sowie der Grunderwerbsteuer 
bestehen jeweils eigenständige Wertgrößen, die nicht selten auch erheblich voneinander 
abweichen. Der Abschn. 1.6 beschäftigt sich daher mit den unterschiedlichen Bewertungs-
maßstäben (Anschaffungs-/Herstellungskosten, Einheitswert, Grundsteuerwert, Ver-
gleichswert, Ertragswert, Sachwert). Für Zwecke der Ertragsteuern wird auch auf die 
Fortschreibung der Anschaffungs-/Herstellungskosten und die mögliche AfA und Teilwert-
AfA eingegangen.

1.2  Übersicht über die Besteuerung von Immobilienvermögen

Aus jeder der o. g. Besteuerungsphasen (Erwerb, Nutzung, Veräußerung) können sich 
steuerpflichtige Tatbestände ergeben. Die nachfolgende Darstellung soll eine erste Ein-
führung in die Besteuerung von Immobilienvermögen geben. Zur leichteren Lesbarkeit 
wurde weitestgehend auf einen Quellennachweis verzichtet. Die Einzelthemen werden 
vertiefend nochmals im Besonderen Teil behandelt.

Abb. 1.1  Steuerpflichtiger

1.2 Übersicht über die Besteuerung von Immobilienvermögen
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1.2.1  Art der wirtschaftlichen Betätigung

Die Art der wirtschaftlichen Betätigung ist Ausgangspunkt der steuerlichen Beurteilung. 
Im Folgenden wird überblickartig die Besteuerung der einzelnen Phasen des Investitions-
zyklus getrennt nach Verkehr-, Substanz- und Ertragsteuern dargestellt. Hierbei wird 
zunächst nur vom Inlandsfall ausgegangen, d. h. die Immobilie ist in Deutschland 
belegen und die Beteiligten sind Steuerinländer. Im Abschn. 1.2.1.4 wird sodann auch 
auf die Besteuerung mit Auslandsbezug eingegangen.

1.2.1.1  Besteuerung des Erwerbsvorgangs

1.2.1.1.1  Grunderwerbsteuer
Erwirbt der Steuerpflichtige eine inländische Immobilie unterliegt dieser Vorgang grund-
sätzlich der Grunderwerbsteuer. Bemessungsgrundlage ist gem. § 8 GrEStG der Wert der 
Gegenleistung, welcher im Regelfall dem Kaufpreis entspricht. Der Steuersatz beträgt 
je nach Bundesland gegenwärtig zwischen 3,5 und 6,5 %. Steuerschuldner sind Käufer 
und Verkäufer; regelmäßig wird die GrESt jedoch vom Käufer getragen. Unentgeltliche 
Übertragungen durch eine Erbschaft oder Schenkung unterliegen nicht der Grunderwerb-
steuer. Gleiches gilt u. a. bei entgeltlichem Erwerb zwischen in gerader Linie verwandten 
Personen (z. B. Vater-Sohn/Tochter) oder bei einem Grundstückserwerb durch den Ehe-
gatten oder den Lebenspartner des Veräußerers.

1.2.1.1.2  Umsatzsteuer
Die Übertragung einer Immobilie durch einen Unternehmer – d. h. durch eine natürliche 
oder juristische Person, die eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig aus-
übt, stellt grundsätzlich einen umsatzsteuerbaren Vorgang dar. Allerdings sind gem. § 4 
Nr. 9 a) UStG solche Umsätze steuerbefreit, die unter das GrEStG fallen. Dabei ist es 
nicht erforderlich, dass tatsächlich eine Grunderwerbsteuerpflicht entsteht. Die Steuer-
befreiung nach § 4 Nr. 9 a) UStG greift vielmehr auch dann, wenn das GrEStG ebenfalls 
eine Steuerbefreiung anordnet.

Gemäß § 9 Abs. 1 UStG hat der Verkäufer die Möglichkeit auf die Umsatzsteuerfrei-
heit zu verzichten, wenn an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ver-
kauft wird. Ist dies der Fall, wird der Umsatz als steuerpflichtig behandelt mit der Folge, 
dass der Verkäufer die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer ggf. als Vorsteuer gel-
tend machen kann. Hervorzuheben ist bereits an dieser Stelle, dass es hinsichtlich des 
Optionsrechts bei Verkauf auf die umsatzsteuerliche Nutzung der Immobilie durch den 
Erwerber nicht ankommt. Der Erwerber muss lediglich ein Unternehmer i. S. § 2 UStG 
sein und die Immobilie für sein Unternehmen erwerben.

Wird auf die Steuerbefreiung verzichtet, ist Bemessungsgrundlage der in der Rechnung 
für das Grundstück ausgewiesene Betrag ohne Umsatzsteuer.6 Steuerschuldner ist gem. 
§ 13b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 UStG der Käufer. Der Steuersatz beträgt 19 %.

6Abschnitt 13b.13 UStAE Abs. 12014.
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1.2.1.1.3  Erbschaft- und Schenkungsteuer
Wird eine Immobilie von Todes wegen erworben oder unter Lebenden verschenkt, so 
handelt es sich dabei um einen erbschaft- bzw. schenkungsteuerpflichtigen Erwerbs-
vorgang. Der Steuersatz kann, soweit der Freibetrag (z. B. Ehegatten 500.000 €, Kinder 
400.000 €) überschritten wird, je nach Steuerklasse, die sich nach dem Grad der Ver-
wandtschaft bemisst und dem Wert des steuerpflichtigen Erwerbs, 7 % bis 50 % betragen.

Für Erbschaft- und Schenkungsteuer wird das Grundvermögen nach unterschiedlichen 
Bewertungsmethoden (Vergleichswert-, Ertragswert- oder Sachwertverfahren), abhängig 
von der Grundstücksart bewertet, sodass weitestgehend Marktwerte angesetzt werden.

Zu beachten ist jedoch, dass der Gesetzgeber eine Reihe von Verschonungsregelungen 
normiert hat, die eine zielgenaue Steuerbefreiung bzw. Steuerbegünstigung bei Immobilien-
übertragungen zur Folge haben. So bleibt z. B. die unentgeltliche Übertragung des 
Familienheimes zu Lebzeiten an den Ehegatten oder Lebenspartner schenkungsteuerfrei. 
Ebenso bleibt unter bestimmten Bedingungen der Erwerb des Familienheimes von Todes 
wegen durch die Kinder erbschaftsteuerfrei, sofern der Erblasser die Immobilie bis zum 
Erbfall zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, der Erwerber die Immobilie unverzüglich 
selbst zu eigenen Wohnzwecken nutzt und die Größe der Wohnung 200 qm nicht übersteigt.

1.2.1.1.4  Ertragsteuern
Ertragsteuerlich ist der Erwerb selbst unbeachtlich. Die von dem Erwerber aufgewendeten 
Zahlungen in Gestalt des Kaufpreises einschließlich der Erwerbsnebenkosten oder der 
Baukosten stellen steuerrechtlich Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar. Die Begriffe 
der Anschaffungs- und Herstellungskosten sind für alle Einkunftsarten inhaltsgleich zu 
verwenden. Im Rahmen der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ist zwischen den Auf-
wendungen für das Gebäude und denen für den Grund und Boden zu unterscheiden.

Erwirbt der Steuerpflichtige ein Gebäude zu eigenbetrieblichen bzw. fremdbetrieb-
lichen Zwecken oder fremden Wohnzwecken, kann er je nach Einkunftsart die Auf-
wendungen für das Gebäude über die Nutzungsdauer innerhalb der regelmäßigen 
Absetzung für Abnutzung (AfA) als Betriebsausgaben oder Werbungskosten verteilen. 
Ein Abzug der Aufwendungen als Absetzung für Abnutzung (AfA) ist also regelmäßig 
dann möglich, wenn der Steuerpflichtige die Immobilie nicht zu eigenen Wohnzwecken 
nutzt. Ausnahmen bestehen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Baudenkmalen, 
Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsgebieten (vgl. § 10f 
EStG) und bei ungenutzten schutzwürdigen Kulturgütern (vgl. § 10g EStG).

Der AfA-Satz beträgt, je nach Nutzungsart und Zuordnung des Gebäudes zu Pri-
vat- oder Betriebsvermögen sowie dem Jahr der Fertigstellung, 2 %, 2,5 % oder 3 % der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten.7 Kann eine kürzere Nutzungsdauer als die gesetz-
lich normierte nachgewiesen werden, kann diese angesetzt werden.

7Für Altgebäude (Herstellung/Anschaffung bis zum 01.01.2001), die zum Betriebsvermögen 
gehören und nicht zu Wohnzwecken dienen, gelten für die Anwendungen des § 7 Abs. 4 und Abs. 
5 EStG die Übergangsvorschrift des § 52 Abs. 21b EStG bzw. § 52 Abs. 8 S. 3 i. d. F. v. 12.06.1985.

1.2 Übersicht über die Besteuerung von Immobilienvermögen
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Anschaffungskosten für den Grund und Boden können nicht im Wege der planmä-
ßigen AfA als Werbungskosten oder als Betriebsausgaben abgezogen werden, da der 
Grund und Boden ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut darstellt. Außerplanmäßige AfA 
ist unter besonderen Umständen möglich.

1.2.1.2  Besteuerung der Nutzung der Immobilie
Wie bereits oben dargestellt, kann die Immobiliennutzung in Eigen- bzw. Fremdnutzung, 
sowie betriebliche und private Nutzung zu Wohnzwecken eingeteilt werden.

Die Fremdnutzung erfolgt regelmäßig durch Vermietung oder Verpachtung. Dabei 
kann es sich sowohl um die Vermietung/Verpachtung von Wohnungen, von möblierten 
Zimmern als auch von betrieblich genutzten Immobilien handeln. Bei der Eigennutzung 
ist ebenfalls danach zu differenzieren, ob die Eigennutzung zu betrieblichen oder zu 
Wohnzwecken erfolgt.

Es ergeben sich daher die in Abb. 1.2 dargestellten Nutzungsmöglichkeiten, die 
steuerrechtlich teilweise unterschiedlich behandelt werden.

Die nachfolgenden Ausführungen gehen davon aus, dass die Nutzung durch eine 
natürliche Person erfolgt, die im Inland ansässig ist. Der Auslandsfall wird im Rahmen 
dieser Einführung im Abschn. 1.2.1.4 behandelt. Auf die Beteiligung von Personen- oder 
Kapitalgesellschaften wird im Besonderen Teil eingegangen.

1.2.1.2.1  Umsatzsteuer
Die Fremdnutzung durch Vermietung und Verpachtung durch einen Unternehmer 
stellt ungeachtet der Nutzung beim Mieter gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG einen umsatz-
steuerbaren Vorgang dar. Gemäß § 4 Nr. 12 a) UStG sind die Umsätze aus der Ver-
mietung oder Verpachtung von Grundstücken grundsätzlich steuerbefreit. Es besteht 
jedoch gem. § 9 Abs. 1 und Abs. 2 UStG die Möglichkeit auf die Steuerfreiheit der 
Umsätze aus Vermietung und Verpachtung zu verzichten, sofern der Mieter das Grund-
stück nicht ausschließlich für Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug ausschließen. 
In Abweichung zur Veräußerung ist hier die Art der Verwendung durch den Mieter für 
den Verzicht auf Steuerbefreiung maßgeblich. Die Steuerbefreiung erstreckt sich jedoch  
nicht auf die kurzfristige Vermietung von Wohn- und Schlafräumen (z. B. in einem 

Abb. 1.2  Nutzungsmöglichkeiten
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Hotel).8 Bemessungsgrundlage ist das für die Nutzungsüberlassung aufgewendete Ent-
gelt. Steuerschuldner ist gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG der Vermieter. Der Steuersatz 
beträgt 19 %.

Bei der Nutzung der Immobilie zu fremdbetrieblichen Zwecken ist darauf abzu-
stellen, ob der Mieter selbst Umsätze erzielt (Ausgangsumsätze), die zum Vorsteuerabzug 
berechtigen. Dies ist regelmäßig dann nicht der Fall, wenn die Ausgangsumsätze steuerfrei 
sind.

Erfolgt eine Fremdnutzung zu einem solchen Zweck, der seinerseits umsatzsteuerfrei 
ist, scheidet ein Optionsrecht des Vermieters aus. Sind die Ausgangsumsätze des Mie-
ters hingegen umsatzsteuerpflichtig, so kann der Vermieter von seinem Optionsrecht 
Gebrauch machen.

Beispiele

Bei Vermietung an einen Arzt ist eine Option des Vermieters zu umsatzsteuer-
pflichtigen Vermietungseinkünften ausgeschlossen, da die Leistungen des Arztes 
gem. § 4 Nr. 14 a) UStG steuerfrei sind. Anders ist der Fall bei Vermietung an einen 
Rechtsanwalt zu beurteilen, dessen Leistungen umsatzsteuerpflichtig sind. Hier 
besteht für den Vermieter ein Optionsrecht. ◄

Erfolgt eine Fremdnutzung zu Wohnzwecken scheidet ein Optionsrecht gem. § 9 Abs. 
2 UStG regelmäßig aus9, da der Mieter keine Umsätze generiert, die eine Steuerpflicht 
und damit eine Vorsteuerberechtigung begründen können. Dies bedeutet, dass die Ver-
mietung zu Wohnzwecken i. d. R. umsatzsteuerfrei erfolgt.

Die Mieteinnahmen aus der Vermietung zu Wohnzwecken bzw. zu umsatzsteuerbefreiten 
betrieblichen Zwecken bleiben demnach zwingend umsatzsteuerfrei. Ein Vorsteuerabzug 
des Vermieters für eine zuvor empfangene umsatzsteuerpflichtige Leistung/Lieferung im 
Zusammenhang mit dem Grundstück ist somit gem. § 15 Abs. 2 UStG nicht möglich.

Wird die Immobilie zunächst umsatzsteuerpflichtig vermietet, ist ein Vorsteuerabzug 
möglich. Im Falle einer Nutzungsänderung – umsatzsteuerfreie Vermietung – innerhalb 
von zehn Jahren kann es zu einer umsatzsteuerlichen Berichtigung des Vorsteuerabzugs 
nach § 15a UStG kommen, was zu einer anteiligen Rückzahlung der geltend gemachten 
Vorsteuer führt.

1.2.1.2.2  Grundsteuer
Darüber hinaus wird unabhängig von der Nutzungsart von der jeweiligen Gemeinde, in 
deren Gebiet das Grundstück belegen ist, Grundsteuer auf das Eigentum an Grundstücken 
und deren Bebauung erhoben. Die Grundsteuer ist abhängig von der Beschaffenheit und 

8§ 4 Nr. 12 S. 2 UStG.
9Für Altfälle ist die Übergangsvorschrift des § 27 Abs. 2 UStG zu beachten, wonach auch bei Ver-
mietung zu Wohnzwecken zur Umsatzsteuer optiert werden kann.

1.2 Übersicht über die Besteuerung von Immobilienvermögen
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dem Wert des Grundstücks. Bemessungsgrundlage ist der vom Finanzamt festgestellte 
Einheitswert. Dieser liegt i. d. R. unterhalb des Verkehrswerts. Der Einheitswert wird mit 
der Grundsteuermesszahl multipliziert, die je nach Grundstücksart zwischen 2,6 ‰ und 
3,5 ‰ beträgt. Der so ermittelte Grundsteuermessbetrag wird mit dem jeweiligen Hebe-
satz der Gemeinde multipliziert. Dieser variiert je nach Gemeinde derzeit zwischen 45 % 
und 1050 %.10 Steuerschuldner ist regelmäßig der Grundstückseigentümer.

Ab dem Jahr 2025 kommen neue Grundsteuerwerte zur Anwendung und ersetzen 
die bisherigen Einheitswerte. Bewertungsstichtag für die Grundsteuerwerte ist der 
01.01.2022. Da die Grundsteuerwerte gegenüber den bisherigen Einheitswerten erheblich 
höher ausfallen, wurde zur Erlangung einer politisch gewünschten Aufkommensneutrali-
tät die Grundsteuermesszahl auf 0,34 ‰ reduziert. Zusätzlich haben die Bundesländer die 
Möglichkeit eine von der Bundesregelung abweichende Grundsteuer einzuführen.11

Beispiel

Die Stadt Darmstadt hat in 2019 für die Grundsteuer B einen Hebesatz von 460 % 
festgesetzt. Der Einheitswert einer Eigentumswohnung soll 10.000 € betragen. Die 
Grundsteuer ermittelt sich wie folgt: 10.000 € × 3,5 % × 460 % = 161 €. 

1.2.1.2.3  Ertragsteuern
Vermietet der Steuerpflichtige Immobilien zu fremden Wohnzwecken, so erzielt 
er i. d. R. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 EStG. Die Ein-
kunftsermittlung erfolgt durch Berechnung des Überschusses der Einnahmen über die 
Werbungskosten gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG. Es gilt das Zu- und Abflussprinzip nach 
§ 11 EStG. Als Einnahmen sind bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
dabei typischerweise die Mieteinnahmen sowie die vereinnahmten Mietnebenkosten 
anzusehen. Als Werbungskosten fallen dabei im Wesentlichen die Betriebs- und die 
Finanzierungskosten sowie die AfA an. Der anzuwendende Einkommensteuersatz 
beträgt bei natürlichen Personen als Vermieter in Abhängigkeit von der Höhe der Ein-
künfte zwischen 14–45 % zzgl. Solidaritätszuschlag i. H. v. 5,5 % (SolZ).12

Nicht um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sondern um gewerbliche 
Einkünfte i. S. d. § 15 EStG handelt es sich, sobald die Grenze zur gewerblichen Ver-
mietung überschritten wird, d. h. wenn die erbrachte Leistung über die bloße Ver-
mietungstätigkeit hinausgeht. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn der Steuerpflichtige 
möblierte Zimmer vermietet und Zusatzleistungen erbringt (Pension). In diesem Fall 
kann die Einkunftsermittlung je nach Art der gewerblichen Tätigkeit und der damit 

12Der Steuertarif liegt einschließlich SolZ zwischen 14,77 bis 47,46 %.

10Die Hebesätze beziehen sich auf den Grundsteuermessbetrag B für bebaute oder bebaubare 
Grundstücke und Gebäude; „Statistisches Bundesamt Deutschland“, Stand: 2017, Lautertal (Hebe-
satz von 1050 %).
11Artikel 125b Abs. 3 GG.



9

 verbundenen handelsrechtlichen Buchführungspflicht entweder mittels Betriebs-
vermögensvergleich nach § 4 Abs. 1 EStG bzw. nach § 5 Abs. 1 EStG erfolgen oder 
durch Einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG.

Ist der Steuerpflichtige gewerblich tätig, fällt neben der Einkommen- auch Gewerbe-
steuer an. Die Bemessungsgrundlage ist der modifizierte Gewinn aus Gewerbebetrieb. 
Die Modifikation besteht in möglichen Hinzurechnungen von Finanzierungsanteilen 
bzw. speziellen Grundstückskürzungen auf die im § 2 Besonderer Teil eingegangen wird. 
Die Gewerbesteuerbelastung variiert je nach Hebesatz13 zwischen 7 % und 31,5 % der 
Bemessungsgrundlage. Sofern Gewerbesteuer zu entrichten ist, kann eine Einkommen-
steuerermäßigung nach § 35 EStG wirksam werden, in dem die Gewerbesteuer innerhalb 
der Grenzen des § 35 EStG auf die Einkommensteuer angerechnet wird.

Vermietet der Steuerpflichtige Immobilien für fremdbetriebliche Zwecke, so stellen 
die daraus erzielten Mieteinnahmen ebenfalls grundsätzlich Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung gem. § 21 EStG dar. Etwas anderes gilt wiederum dann, wenn die 
Grenze zur gewerblichen Vermietung überschritten wird. Insoweit gilt das oben Gesagte. 
Die Einkunftsart ist also nicht von der wirtschaftlichen Betätigung des Mieters abhängig, 
sondern ist ausschließlich in der wirtschaftlichen Betätigung des Vermieters begründet.

Eine Besonderheit hinsichtlich der Einkunftsart ergibt sich für den Fall der Betriebs-
aufspaltung. Eine solche liegt dann vor, wenn ein Besitzunternehmen Anlagevermögen 
an ein Betriebsunternehmen vermietet bzw. verpachtet, mit dem eine sachliche und per-
sonelle Verflechtung besteht. In diesem Fall werden die Mieteinkünfte in Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb umqualifiziert.14

Nutzt der Steuerpflichtige die Immobilie selbst zu eigenbetrieblichen Zwecken, 
so erzielt er zwar keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, jedoch findet die 
Immobilie mittelbare Berücksichtigung in der jeweiligen Einkunftsart. Dies führt dazu, 
dass Aufwendungen in Zusammenhang mit der Immobilie steuerlich geltend gemacht 
werden können. Im Umkehrschluss stellt die Immobilie steuerliches Betriebsvermögen 
dar.

Beispiel

Nutzt ein Freiberufler eine Immobilie selbst zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken 
(z. B. Büroräume eines Architekten), findet die Immobilie über seine selbständigen 
Einkünfte nach § 18 EStG steuerliche Berücksichtigung. 

Besteht die Immobiliennutzung in der Eigennutzung zu Wohnzwecken, so stellt dies 
keinen steuererheblichen Umstand dar. Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Immobilie können nicht steuerlich geltend gemacht werden. Ausnahmen bestehen für 

13Der Hebesatz beträgt mindestens 200 % (§ 16 GewStG) bis zu derzeit 900 % (Stadt Dierfeld, 
 Rheinland-Pfalz).
14Weitere Einzelheiten zur Betriebsaufspaltung im Besonderen Teil im Abschn. 2.1.2.1.1.2.

1.2 Übersicht über die Besteuerung von Immobilienvermögen
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zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale, Gebäude in Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsgebieten (vgl. § 10f EStG) und ungenutzte schutzwürdige 
Kulturgüter (vgl. § 10g EStG).

Erfolgt eine Nutzungsänderung von Betriebsvermögen in Privatvermögen, indem ein 
Gebäude bspw. zunächst eigenbetrieblich und später zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wird, so kann u. U. der Tatbestand der Entnahme erfüllt sein, mit der Folge, dass die 
stillen Reserven aufgedeckt werden und eine Gewinnrealisierung und Einkommens-
besteuerung stattfindet.

1.2.1.3  Besteuerung der Veräußerung bzw. Übertragung

1.2.1.3.1  Erbschaft- und Schenkungsteuer/Verkehrsteuern
Im Hinblick auf die Erbschaft-/Schenkungsteuer sowie Umsatz- und Grunderwerbsteuer 
kann auf obige Ausführungen bei Erwerb verwiesen werden.

1.2.1.3.2  Ertragsteuern
Wird eine Immobilie veräußert, resultiert hieraus grundsätzlich ein Veräußerungsgewinn 
bzw. -verlust in Abhängigkeit von den fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten 
und dem Veräußerungserlös.

Grundsätzlich handelt es sich bei der Veräußerung, der mit Einkünften aus § 21 EStG 
(Vermietung/Verpachtung zu fremden betrieblichen oder Wohnzwecken) im Zusammen-
hang stehenden Immobilie um einen privaten Vermögensvorgang, der als solcher nicht 
der Einkommensteuer unterliegt. Etwas anderes gilt dann, wenn es sich um ein sog. 
 privates Veräußerungsgeschäft i. S. d. § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG handelt, welches zu 
sonstigen Einkünften i. S. d. § 22 Nr. 2 EStG führt. Dies ist gegeben, wenn der Zeitraum 
zwischen Anschaffung/Herstellung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. 
In diesem Fall ist der Veräußerungsgewinn als sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 EStG zu 
erfassen. Ein Verlust ist nur mit positiven Einkünften aus anderen privaten Veräußerungs-
geschäften verrechenbar.

Steht die veräußerte Immobilie in Zusammenhang mit gewerblichen Einkünften 
gem. § 15 EStG (z. B. bei Überschreitung der Grenze zur gewerblichen Vermietung, bei 
gewerblichem Grundstückshandel, Betriebsaufspaltung, eigenbetrieblicher  Nutzung), 
so stellt das Veräußerungsergebnis ungeachtet der Haltedauer immer Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb i. S. d. § 15 EStG dar. Die Einkünfte ermitteln sich als Differenz zwi-
schen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert (Anschaffungskosten./. AfA) der 
Immobilien. Ein Gewinn unterliegt bei einer natürlichen Person der Einkommensteuer 
und der Gewerbesteuer, wobei die Gewerbesteuer innerhalb der Grenzen des § 35 EStG 
zu einer Ermäßigung der Einkommensteuer führen kann.

1.2.1.4  Besteuerung mit Auslandsbezug
Im Folgenden soll ein Überblick über die Immobilienbesteuerung mit Auslandsbezug 
gegeben werden. Dargestellt wird zum einen der Fall, dass eine im Ausland ansässige 
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natürliche Person, Personengesellschaft15 oder Kapitalgesellschaft (Steuerausländer) 
ein in Deutschland belegenes Grundstück erwirbt, vermietet oder veräußert sowie der 
umgekehrte Fall eines Steuerinländers mit im Ausland belegener Immobilie. Es wird 
davon ausgegangen, dass der Steuerausländer darüber hinaus in Deutschland nicht 
tätig ist; gleiches gilt für einen Steuerinländer hinsichtlich seiner Tätigkeit im Ausland. 
Weitergehende Erläuterungen zur internationalen Immobilienbesteuerung erfolgen im 
Besonderen Teil unter Abschn. 2.5.

1.2.1.4.1  Besteuerung eines Steuerausländers mit inländischer Immobilie
Bei Erwerb einer in Deutschland belegenen Immobilie durch einen Steuerausländer 
fallen in gleicher Weise Verkehrsteuern (GrESt, USt) an, wie bei einem Steuerinländer. 
Insoweit kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden.

Die Vermietung der in Deutschland belegenen Immobilie hat gem. § 1 Abs. 4 i. V. m. 
§ 49 EStG eine beschränkte Steuerpflicht in Deutschland zur Folge, d. h. es erfolgt eine 
Besteuerung durch den deutschen Fiskus an der Quelle.

Erfolgt die Vermietung durch eine ausländische Kapitalgesellschaft liegen gewerb-
liche Einkünfte nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 f) Buchst. aa) EStG vor. Bei Vermietung durch 
eine natürliche Person handelt es sich um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG, soweit die Voraussetzungen eines Gewerbebetriebs nicht 
erfüllt sind.

Bei im Ausland ansässigen natürlichen Personen gilt der allgemeine Einkommen-
steuertarif von derzeit 14–45 % zzgl. SolZ; bei Körperschaften der allgemeine 
Körperschaftsteuersatz i. H. v. 15 % zzgl. SolZ. Gewerbesteuer fällt regelmäßig in 
Deutschland nicht an, da eine Immobilie mangels Betriebsstätteneigenschaft keinen 
Steuergegenstand i .S. d. § 2 GewStG darstellt.

Da die in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte regelmäßig auch im Wohnsitzstaat des 
Steuerausländers steuerpflichtig sind (Welteinkommensprinzip), unterliegen diese Ein-
künfte grundsätzlich einer Doppelbesteuerung. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
hat Deutschland mit den wichtigsten Industriestaaten bilaterale Doppelbesteuerungs-
abkommen abgeschlossen. Nach Art. 6 OECD-MA (DBA) wird das Besteuerungs-
recht für unbewegliches Vermögen dem Belegenheitsstaat (Deutschland) zugewiesen. 
Im ausländischen Staat werden die in Deutschland erzielten Einkünfte je nach Doppel-
besteuerungsabkommen entweder gem. Art. 23 A OECD-MA (DBA) freigestellt oder es 
findet gem. Art. 23 B OECD-MA (DBA) eine Anrechnung der deutschen Steuer statt.

Liegt kein Doppelbesteuerungsabkommen vor, kann eine Doppelbesteuerung 
lediglich durch eine Anrechnung der deutschen Quellensteuer nach dem Recht des 
Ansässigkeitsstaats (analog § 34c EStG) verhindert werden.

15Personengesellschaften werden im internationalen Steuerrecht entweder als steuertransparent 
mit Besteuerung auf der Ebene der Gesellschafter oder dem Trennungsprinzip folgend als selb-
ständiges Steuersubjekt wie eine Kapitalgesellschaft gewertet.

1.2 Übersicht über die Besteuerung von Immobilienvermögen
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Bei Veräußerung der Immobilie durch eine im Ausland ansässige natürliche Person 
gelten über § 1 Abs. 4 i. V. m. § 49 Abs. 1 Nr. 8 EStG für die Art der Einkünfte die glei-
chen Regeln wie für Steuerinländer, d. h. bei Veräußerung innerhalb der  10-Jahres-Frist 
liegen steuerpflichtige Einkünfte vor.

Handelt es sich bei dem ausländischen Veräußerer um eine Kapitalgesellschaft, so 
erzielt diese aus der Veräußerung der Immobilie gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 f) Buchst. bb) 
EStG stets gewerbliche Einkünfte ungeachtet der Haltedauer. Insoweit ist ein Gleichlauf 
mit den inländischen Kapitalgesellschaften gegeben.

Es gilt jeweils der normale Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuertarif zzgl. SolZ.
Gewerbesteuer fällt mangels Betriebsstätte wiederum nicht an.

1.2.1.4.2  Besteuerung eines Steuerinländers mit ausländischer Immobilie
Der Erwerb einer Immobilie unterliegt den Verkehrsteuern des Belegenheitsstaates. Der 
deutschen GrESt unterliegen nur Erwerbsvorgänge, soweit sie sich auf inländische Grund-
stücke beziehen. Bezüglich der USt besteht innerhalb der EU infolge der MwStSystRL16 
eine Steuerfreistellung analog der deutschen Besteuerung für Umsätze, die unter das 
GrEStG fallen.

Die Nutzung der im Ausland belegenen Immobilie durch Vermietung führt eben-
falls zu einer Doppelbesteuerung. Zum einen ist der Steuerinländer mit seinem gesam-
ten Welteinkommen in Deutschland steuerpflichtig, d. h. auch mit seinen im Ausland 
erzielten Einkünften. Gleichzeitig unterliegt das Grundstück auch im Ausland der 
Besteuerung an der Quelle.17 Besteht zwischen den Staaten ein DBA unterliegt die Ver-
mietung der Immobilie gem. Art. 6 OECD-MA (DBA) der Besteuerung im Belegenheits-
staat. Je nachdem, ob es sich um eine natürliche oder um eine juristische Person handelt, 
liegen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bzw. aus Gewerbebetrieb nach den 
Vorschriften des jeweiligen Belegenheitsstaates vor. In Deutschland erfolgt in den meis-
ten Fällen eine Freistellung der ausländischen Einkünfte gem. Art. 23 A OECD-MA 
(DBA), bei natürlichen Personen unter Progressionsvorbehalt, sofern das Grundstück 
in einem Drittstaat18 belegen ist. Das bedeutet, dass die ausländischen Einkünfte bei der 
Ermittlung des inländischen Steuersatzes mit berücksichtigt werden. Wenige Doppel-
besteuerungsabkommen sehen eine Anrechnung der ausländischen Steuern auf die deut-
sche Einkommensteuer vor.19

Besteht zwischen Deutschland und dem Belegenheitsstaat kein DBA, so ist die aus-
ländische Steuer innerhalb der Grenzen des § 34c EStG auf die deutsche Einkommensteuer 
anrechenbar oder im Rahmen der Einkünfteermittlung abzugsfähig.

18Drittstaaten sind solche Staaten die nicht Vertragspartei oder Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums sind.
19Z. B. DBA mit Finnland, Schweiz, Spanien.

16Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie.
17Die beschränkte Steuerpflicht im Ausland ergibt sich nach der jeweiligen ausländischen Vor-
schrift analog des deutschen § 49 EStG.
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Bei der Ermittlung der Einkünfte ist § 2a Abs. 1 S. 1 Nr. 6 EStG zu beachten, 
wonach negative Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung eines in einem Dritt-
staat belegenen Grundstücks nur mit positiven Einkünften derselben Art aus dem-
selben Staat verrechnet werden dürfen. Diese Vorschrift findet jedoch nur Anwendung, 
wenn entweder kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht oder sofern ein solches 
abgeschlossen wurde dieses die Anrechnungsmethode vorsieht. Im Falle der Frei-
stellungsmethode mit Progressionsvorbehalt dürfen die negativen Einkünfte gleichfalls 
nicht berücksichtigt werden.

Bei Veräußerung der Immobilie fallen sowohl Verkehrs- als auch Ertragsteuern 
nach den jeweiligen Vorschriften des Belegenheitsstaates an. In Deutschland werden 
die Ertragsteuern (Einkünfte aus der Veräußerung der Immobilie) bei Vorlage eines 
DBA regelmäßig freigestellt und lediglich bei natürlichen Personen innerhalb des 
Progressionsvorbehalts berücksichtigt, sofern es sich um einen steuerpflichtigen Vorgang 
(Einkünfte aus Gewerbebetrieb, privates Veräußerungsgeschäft) handelt.

1.2.2  Zuordnung zum Betriebsvermögen bzw. zum 
Privatvermögen

Wie bereits erwähnt, hängt die ertragsteuerliche Behandlung der Immobilie im Hinblick 
auf die Veräußerung, Ergebnisermittlung einschließlich (Sonder-) AfA im Wesentlichen 
davon ab, ob diese dem Betriebs- oder dem Privatvermögen zuzuordnen ist. Daher soll 
bereits an dieser Stelle auf die Abgrenzungsfrage eingegangen werden. Ob ein Grund-
stück dem Privat- oder dem Betriebsvermögen zugehörig ist, wird durch die Einkunftsart 
determiniert, d. h. in welcher Form die Immobilie genutzt wird (s. Abb. 1.3).

Für Zwecke dieser Einordnung ist ein Grundstück ggf. auch in mehrere Bruchteile 
bzw. Gebäudeeinheiten zerlegbar, die steuerrechtlich als selbständige Wirtschaftsgüter 
behandelt werden. Dabei ist es ausgeschlossen, dass das gleiche Grundstück bzw. der 
gleiche Grundstücksteil sowohl im betrieblichen als auch im privaten Bereich erfasst 
wird.

In der Praxis versucht man bei Gewinnchancen die Zuordnung zum Betriebs-
vermögen zu vermeiden, da Veräußerungsgewinne im Betriebsvermögen steuerlich 
immer erfasst werden. Im Privatvermögen sind Veräußerungsgewinne unbeachtlich, 
sofern kein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, d. h. eine Veräußerung innerhalb 
der o. g. 10-Jahres-Frist erfolgt. Umgekehrt wird bei Verlustaussichten der Weg in das 
Betriebsvermögen gesucht, da diese Verluste steuerlich ggf. mit anderen positiven Ein-
künften verrechnet werden können (Abb. 1.3).

1.2.2.1  Betriebsvermögen
Steht das Grundstück im Zusammenhang mit einer der drei Gewinneinkunftsarten 
i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selb-
ständiger Arbeit) ist dieses regelmäßig dem Betriebsvermögen zuzuordnen. Erfolgt also 

1.2 Übersicht über die Besteuerung von Immobilienvermögen
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eine Umqualifizierung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in gewerbliche 
Einkünfte (z. B. gewerbliche Vermietung, gewerblicher Grundstückshandel, Betriebsauf-
spaltung) ist die Immobilie dem Betriebsvermögen zuzurechnen. Darüber hinaus zählen 
eigenbetrieblich genutzte Immobilien zum Betriebsvermögen.

Grundstücke, die sich im Eigentum einer Kapitalgesellschaft befinden, stellen stets 
Betriebsvermögen dar, da die steuerpflichtigen Einkünfte der Körperschaft gem. § 8 Abs. 
2 KStG stets als Einkünfte aus Gewerbebetrieb gelten.

Zum Betriebsvermögen gehören innerhalb der Gewinneinkünfte alle Wirtschaftsgüter, 
die betrieblich veranlasst angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt 
werden.20

Innerhalb des Betriebsvermögens wird zwischen notwendigem und gewillkürtem 
Betriebsvermögen unterschieden.

1.2.2.1.1  Notwendiges Betriebsvermögen
Notwendiges und gewillkürtes Betriebsvermögen unterscheiden sich dabei primär durch 
die Intensität der sachlichen Beziehung zum Betrieb.

Zum notwendigen Betriebsvermögen gehören die Wirtschaftsgüter, die ausschließ-
lich und unmittelbar für eigenbetriebliche Zwecke des Steuerpflichtigen oder objektiv 
erkennbar zum Einsatz im Betrieb bestimmt sind. Wird ein Grundstück ausschließlich 
und unmittelbar eigenbetrieblich genutzt, erfolgt zwingend eine vollumfängliche 
Zurechnung zum notwendigen Betriebsvermögen.

Beispiele

Verwaltungs- und Produktionsgebäude eines Industriebetriebs, Büroräume eines Anwalts. 

Ein gemischt genutztes Grundstück bzw. Gebäudeteil kann jedoch im Gegensatz zu 
beweglichen Wirtschaftsgütern in mehrere Wirtschaftsgüter aufgeteilt werden, die auf-

Abb. 1.3  Übersicht über die Zuordnung zum Betriebs- oder Privatvermögen

20BFH v. 11.11.1987, BStBl. II 1988, S. 424.


